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(1) Zur Wahrnehmung der behordlichen Aufgaben ist zustandig:

1. die Gemeinde flUr Veranstaltungen in Veranstaltungsstatten mit einem Gesamtfassungsvermogen biszu 2.500
Personen und fur die Bewilligung von Veranstaltungsstatten, sofern nicht Z 2 und 3 etwas anderes bestimmen.

2. die Bezirksverwaltungsbehdrde
a) flr Veranstaltungen, die sich Uber zwei oder mehrere Gemeindegebiete des Bezirks erstrecken;

b) fur Veranstaltungen in Veranstaltungsstatten mit einem Gesamtfassungsvermogen von mehr als 2.500 Personen;

3. die Landesregierung

a) fur Veranstaltungen und die Bewilligung von Veranstaltungsstatten, die sich Uber zwei oder mehrere politische
Bezirke erstrecken;

b) fur Veranstaltungen im Tourneebetrieb (8 8).

(Anm: LGBI.Nr. 72/2011, 93/2015)

(2) Die Landespolizeidirektion ist in allen Verfahren, bei denen sie gemaR Abs. 4 Z 1 fiir die Uberwachung zustindig ist,
zu hdren; ihr sind samtliche bescheidmaRigen Erledigungen zur Kenntnis zu bringen. In allen anderen Fallen ist die
ortlich zustandige Sicherheitsbehérde (Bezirkshauptmannschaft) von der Gemeinde bzw. von der Landesregierung nur
zu informieren, sofern sich im Zusammenhang mit der jeweiligen Veranstaltung sicherheitsbehérdlich relevante
Aspekte ergeben. Bewilligungen von Veranstaltungen im Tourneebetrieb und von Veranstaltungsstatten sind der
Wirtschaftskammer fur Oberdsterreich zur Kenntnis zu bringen. (Anm: LGBI. Nr. 93/2015)

(3) Die Uberpriifung bewilligter Veranstaltungsstéitten nach§ 12 obliegt der Bewilligungsbehérde.

(4) Die Uberwachung einer Veranstaltung nach§ 15 Abs. 3 bis 6 obliegt

1. der Landespolizeidirektion hinsichtlich jener Veranstaltungen, die im Gebiet einer Gemeinde, fur das die

Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehorde erster Instanz ist, durchgefuhrt werden;

2. der Gemeinde hinsichtlich der unter Abs. 1 Z 1 fallenden Veranstaltungen, sofern nicht die Zustandigkeit einer
Landespolizeidirektion gegeben ist;

3. der Bezirkshauptmannschaft hinsichtlich aller Gbrigen Veranstaltungen.
(Anm: LGBI.Nr. 4/2013)

(5) Die in diesem Landesgesetz umschriebenen Aufgaben der Gemeinde sind solche des eigenen Wirkungsbereichs.

In Kraft seit 01.08.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/ooe_vsg/paragraf/8
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=72/2011&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=93/2015&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=93/2015&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_vsg/paragraf/12
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_vsg/paragraf/15
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=4/2013&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 14 Oö. VSG § 14
	Oö. VSG - Oö. Veranstaltungssicherheitsgesetz


